
















   22.10.2012   
SUB V-557/12-NZ/BP Nst.: 6045 
 
 
 
SUB IV 
Herrn Rimmele 
 
 
 
Vorhabensbezogener Bebauungsplan "Karl-Scheffold-Straße 1"; 
Stellungnahme Naturschutz/Artenschutz 
 
 
SUB V nimmt zu dem Bebauungsplan hinsichtlicher möglicher artenschutzrechtlicher Eingriffe 
ergänzend Stellung. Eine Stellungnahme zu einem früheren Zeitpunkt konnte nicht erfolgen, 
da die artenschutzrechtlichen Aspekte bisher nicht bekannt waren. 
Entsprechend dem Sachverhalt besteht durch den Abriss des bestehenden Gebäudes und 
den  Rodungen/Fällungen der umliegenden Gehölze und größeren Bäumen die Gefahr mögli-
cher  
Verstöße gegen artenschutzrechtliche Vorschriften. 
 
Die Schutzbestimmungen zum Artenschutz gem. §§ 39 ff. Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind stringentes Recht und zwingend zu beachten. Verstöße hiergegen sind ein 
Ordnungswidrigkeiten- bzw. ein Strafrechtstatbestand. 
 
Um mögliche Verstöße zu prüfen, wurde vom Bauträger eine artenschutzrechtliche Untersu-
chung in Auftrag gegeben. Das Untersuchungsergebnis mit entsprechendem Gutachten (Ent-
wurf Stand 18.09.2012) "Fachbeitrag Artenschutz zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP)" mit Anlagen liegt nun vor. Folgende Änderungen werden für die Endfassung vor-
geschlagen: 
- Beim Formblatt sollte unter Punkt "3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum" das Kästchen  
  "nachgewiesen" angekreuzt werden. 
- Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse /Vögel (vor allem Mauersegler) sollten im Fach-
beitrag  
  /saP-Formblatt getrennt abgehandelt werden. 
- Ergänzung der Vogelarten um den "Mauersegler". 
 
Zum Schutz von Arten und zur Vermeidung von Handlungen die zu Verbotstatbeständen nach  
§§ 39 Abs. 5 und § 44 Abs. 1 BNatSchG führen könnten, werden dringend empfohlen: 
 
1) Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen - 
 
 V 1 und V 2 - wie beschrieben lt. Fachbeitrag/saP mit der Änderung, dass vor Abriss, 
 Baumfällungen etc., generell Untersuchung auf Vorkommen erfolgt. Bei Auffinden von  
  Arten erfolgt Abstimmung vorab mit der unteren Naturschutzbehörde über das weite-
re  
   Vorgehen. 
 Zusätzlich sind im Attikabereich des Neubaus Quartiere für Fledermäuse sowie Nist- 
  möglichkeiten zumindest für Mauersegler vorzusehen. Abstimmung im Vorfeld mit der 
  unteren Naturschutzbehörde. 
 Die Maßnahmen - wie o.g. - sind im Formblatt nach Fledermäusen/ Vögeln getrennt 
 abzuhandeln. 
 
2) CEF-Maßnahmen mit Monitoring: wie beschrieben. Abstimmung im Vorfeld mit der  
    unteren Naturschutzbehörde. Die Fledermauskästen/ Vogelbrutkästen sind dauerhaft 
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zu    unterhalten.  
 
 
3)  Ökologische Baubegleitung: Es ist eine qualifizierte ökologische Baubegleitung (u.a.  
 fachkundigen Person für Kontrollen von Fledermausquartieren und gebäudebrüten-
den  
  Vogelarten) bereits jetzt vorzusehen. Deren Aufgabe muss insbesondere die fachli-
che    Begleitung und Überwachung aller Natur-/Artenschutzbelange umfassen; 
 weiterhin bestehen auch Informations- und Dokumentationsaufgaben gegenüber der 
 unteren Naturschutzbehörde sowie Abstimmung der Maßnahmen mit der Behörde. 
 Die ökologische Baubegleitung ist der unteren Naturschutzbehörde  namentlich 
bekannt  
  zugeben. 
 
4) Sicherung der Maßnahmen durch Übernahme in den vorhabensbezogenen Be-
bauungs- 
 plan bzw. in einen möglichen städtebaulichen Vertrag. 
 
I. A.  
 
gez. 
 
Schwarz  
 
 
 
MF: NSB Frau Stich 
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